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RS OGH 1934/9/26 1Ob665/34
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1934

Norm

VersVG §102

Rechtssatz

Die Erklärung des Versicherungsnehmers, den Wiederaufbau des gegen Brandschaden versicherten und

abgebrannten Gebäudes nicht durchführen zu wollen, sondern den Ersatz des Verkehrswertes des Gebäudes zu

verlangen, kann nicht als ein den Versicherer befreiendes Verhalten des Versicherungsnehmers im Sinne des § 82/1

VersVG (alt) angesehen werde.
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